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I.  Allgemeines: Zeugen stellen ein besonders wichtiges Beweismittel im Strafverfahren dar. Es besteht daher seitens des Staates ein hohes Interesse daran, ihre 
Aussagen zu verwerten. Andererseits sind Zeugen unter bestimmten Voraussetzungen auch besonders schutzwürdig oder stehen in einem besonders engen 
Verhältnis zum Beschuldigten. Diesen Zwangslagen versucht das Gesetz durch die §§ 52 ff. StPO gerecht zu werden, indem es den Zeugen das Recht gibt, unter 
den Voraussetzungen der §§ 52 ff. StPO ihre Aussage zu verweigern (vgl. dazu Arbeitsblatt Nr. 25). Haben Zeugen allerdings trotz des Bestehens eines Zeug-
nisverweigerungsrechts nach den §§ 52 ff. StPO eine Aussage getätigt, und zwar entweder, weil sie zu der Aussage gezwungen wurden (dazu II.), weil sie erst 
später von ihrem Recht, nicht auszusagen, Gebrauch machen (dazu III.) oder weil sie nicht ordnungsgemäß über ihr Recht, nicht auszusagen, belehrt wurden 
(dazu IV.), so ist fraglich, ob diese Aussagen im Prozess verwertet werden können. 

II.  Beweismittelverbot bei rechtmäßiger Zeugnisverweigerung: Noch recht einfach ist der erste Fall zu beantworten. Steht einem Zeugen ein Zeugnisverweige-
rungsrecht nach den §§ 52 ff. StPO zu, so besteht im Falle der Gebrauchmachung ein Beweiserhebungsverbot (vgl. dazu Arbeitsblatt Nr. 26). Die Zeugen 
dürfen nicht zu einer Aussage gezwungen werden (z.B. mittels einer Androhung von Zwangsgeld). In diesem Falle besteht bereits ein Beweismittelverbot 
hinsichtlich der Verwendung einer auf diese Weise erlangten Aussage.  

III. Beweisverwertungsverbot bei rechtmäßiger Zeugnisverweigerung erst in der Hauptverhandlung: Fraglich ist, ob und inwieweit frühere Vernehmungen 
verwertet werden dürfen, wenn die Zeugen erst in der Hauptverhandlung von ihrem Recht zur Verweigerung des Zeugnisses Gebrauch machen.  
1.  Zeugnisverweigerungsrechte gemäß §§ 52-53a StPO: Dieser Fall wird (teilweise) durch § 252 StPO geregelt (vgl. dazu Arbeitsblatt Nr. 38). § 252 StPO 

stellt klar, dass die Verlesung von Protokollen von Zeugenaussagen nicht zulässig ist, wenn der Zeuge erst in der Hauptverhandlung von seinem Zeugnis-
verweigerungsrecht Gebrauch macht. Über den Wortlaut hinaus nimmt die h.M. aber jedenfalls bei nicht-richterlichen Vernehmungen ein allgemeines 
Verwertungsverbot hinsichtlich der früheren Aussage an, sodass auch die Vernehmung der Verhörsperson untersagt ist. Eine Ausnahme gilt nach st. Rspr. 
bei richterlichen Vernehmungen. Hier ist die Verwertung dann zulässig, wenn der das Zeugnis Verweigernde als Zeuge vernommen wurde, das Zeugnis-
verweigerungsrecht schon bei der damaligen Vernehmung bestand, der Zeuge damals ordnungsgemäß belehrt wurde und wirksam auf sein Recht verzichtet 
hat (str.). Eine qualifizierte Belehrung dahingehend, dass die Aussage auch bei späterer Zeugnisverweigerung verwertbar bleibt, ist nach Ansicht des BGH 
(Großer Senat) nicht erforderlich (str.). In diesem Fall kann der Richter als „Zeuge vom Hörensagen“ über die frühere Aussage der Auskunftsperson ver-
nommen werden. Der BGH begründet die Zulässigkeit der Vernehmung der richterlichen Verhörsperson mit der für den Zeugen erkennbaren und regelmäßig 
von ihm empfundenen erhöhten Bedeutung der richterlichen Vernehmung für das Strafverfahren: Dies zeigt sich etwa in § 251 II StPO, der die 
Verlesung von Niederschriften über eine richterliche Vernehmung auch in Fällen zulässt, in denen §§ 250 S. 2, 251 I StPO dies bei sonstigen Vernehmungs-
protokollen nicht erlauben. Gemäß § 168c II 1 StPO ist bei der richterlichen Vernehmung eines Zeugen der StA, dem Beschuldigten und dem Verteidiger 
die Anwesenheit gestattet; hieraus resultieren auch entsprechende Fragerechte, § 168c II 2 StPO. Eine entsprechende Regelung für nichtrichterliche Verneh-
mungen besteht nicht. Ferner ist nur ein Richter befugt, eine eidliche Vernehmung vorzunehmen (§ 161a I 3 StPO). Daher kann sich ein Zeuge wegen 
falscher uneidlicher Aussage (§ 153 StGB) oder Meineids (§ 154 StGB) nur strafbar machen, wenn er von einem Richter, nicht aber wenn er von einem 
Polizeibeamten oder StA vernommen wird. Weitergehend erlaubt der BGH auch eine Verwertung früherer Aussagen, wenn der verweigerungsberechtigte 
Zeuge nach ausdrücklicher, qualifizierter Belehrung mitteilt, er mache von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, gestatte jedoch die Verwertung 
der früheren Aussage (sog. „Freigabeerklärung“). Bei dieser Erklärung handelt es sich um eine wesentliche Förmlichkeit, die nach § 273 I StPO zu proto-
kollieren ist. I. Ü. besteht das Verwertungsverbot auch bei vernehmungsähnlichen Situationen, nicht aber bei Spontanäußerungen.  

2.  Aussageverweigerungsrechte nach § 55 StPO: Fraglich ist zudem, ob § 252 StPO auch im Falle der Aussageverweigerung gemäß § 55 StPO in der Haupt-
verhandlung gilt. Die Rechtsprechung lehnt dies ab. Denn einerseits bezieht sich § 252 StPO seinem Wortlaut nach nur auf die Zeugnisverweigerungsrechte 
und andererseits schützt § 55 StPO nur den Zeugen selbst, nicht aber den Beschuldigten. Hat der Zeuge nach ordnungsgemäßer Belehrung ausgesagt, so hat 
er auf dieses Schutzrecht verzichtet (sehr str.). 

IV. Beweisverwertungsverbot bei unterbliebener Belehrung über das Zeugnis- oder Aussageverweigerungsrecht: Zeugen sind gemäß § 52 III 1 StPO über 
ihr Recht, die Aussage oder ihr Zeugnis zu verweigern, zu belehren. Unterbleibt eine solche Belehrung und sagt der Zeuge aus, obgleich er die Aussage hätte 
verweigern können, so ist fraglich, ob die Aussage trotz dieses Verfahrensfehlers verwertet werden kann. Da ein ausdrückliches Beweisverwertungsverbot nicht 
normiert ist, richtet sich die Beurteilung hier nach den in Rechtsprechung und Literatur entwickelten Theorien (vgl. Arbeitsblatt Nr. 26). 
1.  Unterbliebene Belehrung über Zeugnisverweigerungsrecht: Die erste Fallgruppe ist die unterbliebene Belehrung gemäß § 52 III StPO über die Zeugnisver-

weigerungsrechte aus § 52 I StPO im Hinblick auf Angehörige des Beschuldigten (vgl. dazu gesondertes Arbeitsblatt Nr. 25). Wurde ein Zeuge nicht über 
sein umfassendes Recht zu schweigen belehrt, so war die Vernehmung fehlerhaft. Auch besteht i.E. ein Verwertungsverbot. Der Schutzbereich der Norm, 
Rücksicht auf den Familienfrieden zu nehmen, bezieht den Beschuldigten mit ein, betrifft folglich seinen Rechtskreis und ist ferner ein bedeutendes, auch 
grundrechtlich gesichertes Gut. Etwas anderes gilt wiederum nur dann, wenn dem Zeugnisverweigerungsberechtigten das Recht bekannt war oder wenn er 
auch bei ordnungsgemäßer Belehrung ausgesagt hätte. Das Verwertungsverbot besteht nicht bei Spontanäußerungen. 

2.  Unterbliebene Belehrung über Aussageverweigerungsrecht: Eine weitere Fallgruppe ist die unterbliebene Belehrung über das Recht zur Aussageverweige-
rung aus § 55 StPO. Auch hierüber sind die Zeugen gemäß § 55 II StPO zu belehren. Unterbleibt die Belehrung, so ist wiederum fraglich, ob eine Aussage, 
die der Zeuge dennoch getätigt hat, verwertet werden kann. Teilweise wird ein Verwertungsverbot angenommen, da durch § 55 StPO auch das Interesse des 
Beschuldigten an konfliktfreien und wahrheitsgemäßen Aussagen der Zeugen geschützt sei. Die h.M. lehnt ein Beweisverwertungsverbot aber ab, denn 
berührt sei nicht der Rechtskreis des Beschuldigten, sondern vielmehr solle allein der Zeuge davor geschützt werden, sich selbst zu belasten. Daher dient 
der Schutzbereich der Vorschrift nicht dem Beschuldigten. 

V. Beweisverwertungsverbote im Zusammenhang mit den §§ 53, 54 StPO: 
1.  Verletzung der Schweigepflicht im Sinne des § 53 StPO: Bei § 53 StPO besteht keine Belehrungspflicht. Eine solche kann nach h.M. aber dann bestehen, 

wenn offensichtlich ist, dass der Zeuge sich entgegen § 53 StPO für verpflichtet hält, auszusagen. In diesem Falle wird bei Verletzung dieser Aufklärungs-
pflicht durch das Gericht ein Verwertungsverbot angenommen. Anders ist es aber, wenn der Zeuge sich nicht für verpflichtet hält, sondern eigenmächtig 
entgegen einer bestehenden Schweigepflicht aussagt und sich dadurch gemäß § 203 StGB strafbar macht. Teilweise wird in diesem Fall ein Verwertungs-
verbot angenommen. Die h.M. lehnt dies aber ab, da § 53 StPO nur ein Recht, nicht aber eine Pflicht konstatiere. 

2.  Fehlende Genehmigung nach § 54 StPO: kein Verwertungsverbot, weil diese Vorschrift wiederum nicht dem Schutz des Angeklagten dient. 
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